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Die Österreichische Apothekerkammer dankt für die Übermittlung des Geset-

zesentwurfs und nimmt dazu wie folgt Stellung: 

 

1.1. Wie bereits in unserer Stellungnahme vom 1. Oktober 2010, Zl. III-14/2/2-

1012/8/10, ausgeführt, sollen die Transparenzdatenbank und das Transparenz-

portal auch im vorliegenden Entwurf nur Leistungen der öffentlichen Hand er-

fassen (so § 3 des Entwurfs verbunden mit den Erläuterungen). 

 

In § 3 des Entwurfs wird daher der Begriff „öffentliche Mittel“ definiert, der in 

weiterer Folge für die Bestimmung von Förderungen (§ 8), Transferzahlungen 

(§ 9) und Ersparnissen aus begünstigten Haftungsentgelten und begünstigtem 

Fremdkapital (§ 10) verwendet wird. 

 

Die Österreichische Apothekerkammer und die Pharmazeutische Gehaltskasse 

für Österreich, das Sozial- und Wirtschaftsinstitut der österreichischen Apo-
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31. Mai 2012 
Zl. III-14/2/2-437/4/12 
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thekerinnen und Apotheker, sind gemäß § 1 Abs. 2 Apothekerkammergesetz und § 1 Abs. 1 

Gehaltskassengesetz 2002, Körperschaften öffentlichen Rechts und damit gemäß § 3 Z 1 des 

Entwurfs „inländische juristische Personen des öffentlichen Rechts“.  

 

„Öffentliche Mittel“ gemäß § 3 Z 1 des Entwurfs sind „Mittel, die … von einer inländischen 

juristischen Person des öffentlichen Rechts…“ stammen. Laut den Erläuterungen zu § 3 zäh-

len zu den „öffentlichen Mitteln“ auch Mittel, die über Pflichtbeiträge an die Kammern aufge-

bracht werden. 

 

Das heißt Leistungen, Förderungen, Unterstützungen und Ruhebezüge u.a., die von der Apo-

thekerkammer und der Pharmazeutischen Gehaltskasse für Ihre Mitglieder, Apothekerinnen 

und Apotheker, erbracht werden, sind zweifelsfrei umfasst. 

 

Gemäß § 4 Abs. 1 Z 1 lit.a iVm. § 6 Abs. 1 und 2 Z 2 des Entwurfs sind „Leistungen“ u.a. 

sämtliche Sozialversicherungsleistungen, Bezüge aus Versorgungs- und Unterstützungseinrich-

tungen der Kammern sowie Ruhe- und Versorgungsbezüge und Geldleistungen aus Versor-

gungs- und Unterstützungseinrichtungen der Kammern.  

 

1.2. Die Definitionen in § 3 Z 1 „öffentliche Mittel“ und in § 4 Abs. 1 Z 1 lit.a iVm. § 6 Abs. 1 

und 2 Z 2 „Leistungen“ sind zu weit gefasst und damit nicht sachgerecht. 

 

Wir befürworten natürlich die Offenlegung der Verwendung öffentlicher Mittel und unter-

stützen auch das grundsätzliche Anliegen dieses Gesetzesvorhabens, für mehr Transparenz 

und Leistungsgerechtigkeit zu sorgen, weisen jedoch nochmals nachdrücklich darauf hin, dass 

sämtliche von der Apothekerkammer und der Pharmazeutischen Gehaltskasse vergebenen 

Leistungen, Förderungen, Zuschüsse und Unterstützungen ausschließlich von den Apotheke-

rinnen und Apothekern selbst finanziert werden. Es erfolgt keine Unterstützung, Förderung 

oder Subvention durch die öffentliche Hand und es besteht auch keine Ausfallshaftung des 

Bundes. 

 

Da die Finanzierung einzig im Wege der Eigenfinanzierung durch die Solidarge-

meinschaft der Apothekerinnen und Apotheker erfolgt, ist die Einbeziehung dieser 

Leistungen in den Anwendungsbereich des Entwurfs sachlich nicht gerechtfertigt.  
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1.3. Wir ersuchen daher dringend diesmal im Gesetzestext klarzustellen, dass sämt-

liche Leistungen iwS, die von der Apothekerschaft gegenüber Kollegen erbracht 

werden, nicht in den Anwendungsbereich des Transparenzdatenbankgesetzes fal-

len. 

 

Da die Eigenfinanzierung nichts apothekerspezifisches ist, wären die Leistungen und Bezüge 

der Versorgungs- und Unterstützungseinrichtungen sämtlicher Kammern der Freien Berufe 

sowie die gemäß NVG 1972 erbrachten Sozialversicherungsleistungen und Bezüge vom An-

wendungsbereich des vorliegenden Entwurfs auszunehmen. 

 

2. Es ist davon auszugehen, dass der subjektbezogene Ansatz nicht zu der gewünschten Ver-

waltungsvereinfachung führt, vielmehr erwarten wir einen administrativen Mehraufwand. 

Dies auch, als die Erfassung von Leistungen, die von den Kammern durch ihre Mitglieder für 

ihre Mitglieder erbracht werden, zusätzliche Ressourcen binden wird. 

 

3. Mit der Erstellung personenbezogener Listen wie es der Entwurf vorsieht, sind zweifelsfrei 

Eingriffe in die verfassungsrechtlich geschützte Persönlichkeitssphäre des Art. 8 EMRK ver-

bunden. Eine entsprechende Rechtfertigung hiefür vermögen wir aus dem vorliegenden Ent-

wurf, insbesondere den Erläuterungen, nicht zu erkennen. 

 

4. Selbst die weitwendige Darlegung, dass die Transparenzdatenbank und das Transparenz-

portal vorwiegend als Serviceeinrichtungen für den einzelnen Betrachter gedacht sind, ver-

mag nicht hinwegzutäuschen, dass ihr Zweck wohl ein anderer sein soll. Mit der tatsächlichen 

Auszahlung und Anweisung öffentlicher Mittel auf die Bankverbindung war einem Betroffenen 

bereits bislang klar, ab/zu welchem Zeitpunkt welcher Geldbetrag für ihn verfügbar ist. 

 

5. Diese Stellungnahme ergeht in elektronischer Form auch an die Präsidentin des Nationalra-

tes. 

Mit freundlichen Grüßen 
Der Präsident: 

 
(Mag. pharm. Heinrich Burggasser) 
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